
I" 2.Beiblatt' Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 10. Dezemb,er 1956 

24/A A :h t rag 

aer Abgeordneten Hol z f ein d, Alt e nb U r ger ; Ho' r n, 
DipL""D' Ing~ K r i p p n e r l Ferdinanda F 1 6 s s man n, r. ~ eiß ; 

P Ö 1 zer, W und e r und Genossen, 

betreffend Abänderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

-.-.-.-
Der Nationalrat wolle beschliessen; 

Bundesgesetz vom •••••••• , womit das Allgemeine Sozialversicherungs­

gesetz vom 9. September 1955, BGBl. Nr. 189, abßeändert wird (Novelle zum 

Allgemeinen 'Sozialversicherungs gesetz ). 

Der Nationalrat hat beschlossem 

Artikel I-

1. Im § 488 Abs. 1, sechster 'Satz hat es statt: "0.5 v.H.n zu lauten, 

,110.4 v.H." 

2. Im § 488 Abs. 2, erster Satz hat es statt: "8 2.400.--11 zu lauten: 

"$ 3.600. __ lI • 

Art ikel II. 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1957 in Kraft. -.-.-
Erläuternde Bemerkungen: 

Für die Bemessung der Beiträge in der Krankenversich~rung der Bundesan­

gestellten gilt derzeit als Höchstbemessungsgrundlage der Betrag von monat­

lich'S 2.400.--. Der Beitragssatz ist durch Beschluss des Hauptvorstandes 

mit 4.2 % festgesetzt. Bei diesen Grundlagen für die Bemessung des Beitrages 

waren bisher rund 70 % der Versicherten hinsichtlich der Beitragszah~ung so 

erfasst, 'dass ihre vollen Bezüge der Beitragsbemessung zugrundegelegt w~rden. 

Mi t dem Ze itpunkte des Inkrafttretens der 100%igen Ansätze des Gehaltsgesetz,es 

1956, nämlich mit dem 1. I- 1957, wird dieser Prozentsatz der hinsichtlich 

ihrer Bezüge für den Krankenversicherungsbeitrag voll erfassten Versicherten 

auf etwa 60 % sinken. 

Die Höchstbemessungsgrundlage ist bezüglich der von der Krankenversiche­

rungsanstalt der Bundesangestellten zu erbringenden Leistungen nur für die 

V!ochenhilfe und das Sterbegeld ausschlaggebend, da eine Gewährung des Kran­

kengeldes zufolge der dienstrechtlichen Eigenart des Beschäftigungsverhält-

nisses der bei der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten Versi­

cherten nicht in Frage kommt. Äus diesem Grunde war bereits bis 1945 die 

Höchstbemessungsgrundlage um 50 % h~her als bei, den sonstigen Krankenversi-
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chel'U!1gsträgel'nun4.1>et,rug z.B·.vor 193.8 S 600..,-- gtl~~ber den rUr die anderen 

KrankenversicherUllpträgar ~ltenden S 400.--monatlich .. , . ' . 

. Na~h'de~ Jah1"e +945 musste wegen der besonderefi an die Krankenversicherungs­

anstalt. 4er :Sunde,sangeste:UtC\}n herantretenden finanz1Gll$D. Anforderungen der Bei ... 

tragsaatz ganz erheblich ei'h<sht und 1l1it 4.4 % fe-stgeset$t werden& Im Zuge der 

etappenweisen ErbCShung des Einkommens 'der Beamten war ee ~15g1icht den Beitrags,", 

satz z~ächst auf 4,,2~ zu senken. Bei einer H<schstbemeasungsgrundlage von 

~ 2.400,,-- würdenbei:Berijoksicht:lgung von 100" der Ansätze des Geh;altsgeaGtzes 

195~ nur mehr ein OrQssteil derPeneionisten und die Q.nt~renKategorien der ak ... 

· tiven öffentlichen Bediensteten VO!2 ihren vollen Bezügen den Beitrag leisten" 

Es entspricht d&her einer gerechteren Verteilung .der Be1tragslllst innerhalb der 

· Riskengemeinschaft, "enn die HöchstbeP1essungsgr~ndlage auf S 3 .. 600 ....... erhöht 

Wird. In 4iesem Falle würden wieder wie vor'dem Jahre 19'8 etwa e7'~ dar Ver.i­

oharten· den Beitrag zur Krankenversich.erung von. ihren vollen Bezügen leisten. 

Die Festsetlung der Höchstbemeseungsgrundlage mit s 3.600.-- im Monat WÜT-

· da die Krankenversicherun*!sanstalt del' Bundesangestelltert in die Lage versetzen. 

unter J;lerUckSichtigullg der zu 'erwal'tenden finanziellen Anforderungen den Bei­

tragssat' von derze it 4. 2 ~ auf 3.8 % zu senken. 

Die finanzielle Auawl~~gein~r solchen, Beitragsregelung würde gegenüber 

den derzeitigen ieitragsverhältniasen keine wesentliche Mehrbelastung daratel .. 

len. Da sich der Versioherungsbeitrag auch bei gleiChblEdbender Höchstbemessungs-. , , 

grundlage duroh die Erreichung der 1oo-%igen Ansätze des Gehaltsgesetzes erhöht, 

. besteht diese Mehrbelastung aUBschliesslich aus der Differenz, die sioh zwischen . . .' . . . 

• 

erhöhter Bei tragsgrurtdlage und gesenktemB,ei tragasatz ergibt CI 1)iese Mehi'belastun« 

beträgt bei einem Gesamtbettragsaufkommen von/rund S 251,000.000 ..... - für Dienst­

gebe~ (Bund, Länder~ Gemeinden, Kammern u.a.) und für Dienstnehmer je S 5,500.000~ 
Durch die. Se1'1kUng des für· Zwecke der erwe·i tarten Heilbebandlung bestimm'\;en 

Zuschlages 4e2" Dienstgeberzuden Beiträgen von 0 .. 4 v.H. ermässigen sich die 

Einnahmen aus diesem ~uschleg um ru~d S 2.000.000.--, wodurch, sich die Mehrbe­

l~stung der Dienstg~ber ~us'der 'FJ';"höhung der Höchstbem~ssungsgrundlage bei Fest-
'. S . 

satzung eines l;leitragssatzesvon ~.8 v.R. auf rund ',500.000 .. - , vermindert, 

wovön ungefähr S 2,000 .. 000.... den Bund unmittelbar belasten • 

.......... -.-
" " 

, In formeller Hinsicht wird beantragt t diesen vorliegenden Gesetzentwurf 

unter Vflrzicbt auf die erste Lesung dem AVBschuss für soziale Verwaltung zu .... 

zuweise·n. 

...,-~-.-.,-
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